
Neuordnung der untergesetzlichen Regelungen des Spendenrechts 
Vordrucke für Zuwendungsbestätigungen 
 
Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober 
2007 haben sich u. a. Änderungen im Spendenrecht, rückwirkend zum 01. Januar 2007, ergeben. 
Aufgrund der rückwirkenden Änderung des Spendenrechts ist es nicht zu beanstanden, wenn bis 
zum 30. Juni 2008 die bisherigen Muster für Zuwendungsbestätigungen vom 07. Dezember 2000 
verwendet werden. 
Die bei Verwendung der bisherigen Muster erforderlichen rein redaktionellen Anpassungen, aufgrund 
der Gesetzesänderungen zum 01. Januar 2007, können vom Spendenempfänger selbständig 
vorgenommen werden. 
Für das Veranlagungsjahr 2007 besteht ein Wahlrecht, ob noch das alte oder bereits das neue Recht in 
Anspruch genommen wird. Diese Anpassungen müssen spätestens mit Ablauf der Frist zum 30. Juni 
2008 umgesetzt werden. 
 
Durch die Vereinheitlichung der gemeinnützigen und spendenbegünstigten Zwecke werden die 
förderungswürdigen Zwecke im Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht nur noch in den §§ 52 ff. der 
Abgabenordnung (AO) geregelt. Zukünftig sind Spenden für alle gemeinnützigen Zwecke steuerlich 
abziehbar. Jede Körperschaft, die steuerbegünstigte Zwecke gemäß §§ 52 ff. AO verfolgt, kann 
künftig steuerlich abziehbare Spenden erhalten und hierfür Spendenbescheinigungen ausstellen. Die 
§§ 48 f. EStDV einschließlich der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 EStDV sind entfallen. 
 
 

Beispiel für eine gemeinnützige Einrichtung, die den Sport fördert 
 

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung) 
 
 
Bestätigung über Geldzuwendungen / Mitgliedsbeitrag 
im Sinne des § 10 b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder 
Vermögensmassen 
 
Name und Anschrift des Zuwendenden: 
 
 
Betrag der Zuwendung in 
Ziffern: 
 

Beitrag der Zuwendung in 
Buchstaben: 

Tag der Zuwendung: 

Es handelt sich um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen Ja □ Nein □  
 
Wir sind wegen Förderung des Sports nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid 
bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes  , StNr. 
 , 
vom  nach 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer 
und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliedsumlagen oder 
Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zur Förderung des Sports im Sinne der Anlage 1 
- zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuer - Durchführungsverordnung - Abschnitt B Nr. 1 verwendet wird. 
 
  
Ort, Datum, Unterschrift des Zuwendungsempfängers 
 
Hinweis: 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer 
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen 
etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 
KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung 
anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre zurückliegt (BMF vom 
15.12.1994 - BStBI 1 S. 884). 
 



§ 50 Zuwendungsnachweis 
(1) Zuwendungen im Sinne der §§ 10b und 34g des Gesetzes dürfen nur abgezogen werden, wenn sie 
durch eine Zuwendungsbestätigung nachgewiesen werden, die der Empfänger nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck ausgestellt hat. 
 
(2) ¹ Als Nachweis genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines 
Kreditinstituts, wenn 
 

1. die Zuwendung zur Hilfe in Katastrophenfällen innerhalb eines Zeitraums, den die obersten 
Finanzbehörden der Länder im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
bestimmen, auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto einer inländischen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder 
eines inländischen amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege einschließlich 
seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt worden ist oder 
 
2. die Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt und 

a. der Empfänger eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
inländische öffentliche Dienststelle ist oder 

b. der Empfänger eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes ist, wenn der steuerbegünstigte 
Zweck, für den die Zuwendung verwendet wird, und die Angaben über die Freistellung des 
Empfängers von der Körperschaftsteuer auf einem von ihm hergestellten Beleg, 
aufgedruckt sind und darauf angegeben ist, ob es sich bei der Zuwendung um eine 
Spende oder einen Mitgliedsbeitrag handelt oder 

c. der Empfänger eine politische Partei im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes ist und bei 
Spenden der Verwendungszweck auf dem vom Empfänger hergestellten Beleg aufgedruckt 
ist. 

² Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und Kontonummer des Auftraggebers 
und Empfängers, der Betrag sowie der Buchungstag ersichtlich sein.  
3 In den Fällen der Nummer 2 Buchstabe b hat der Zuwendende zusätzlich den vom 
Zuwendungsempfänger hergestellten Beleg vorzulegen. 

(3) Als Nachweis für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an politische Parteien im Sinne des § 2 des 
Parteiengesetzes genügt die Vorlage von Bareinzahlungsbelegen, Buchungsbestätigungen oder 
Beitragsquittungen. 
 
(4) 1 Eine in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichnete Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse hat die Vereinnahmung der Zuwendung und ihre 
zweckentsprechende Verwendung ordnungsgemäß aufzuzeichnen und ein Doppel der 
Zuwendungsbestätigung aufzubewahren.  
2 Bei Sachzuwendungen und beim Verzicht auf die Erstattung von Aufwand müssen sich aus den 
Aufzeichnungen auch die Grundlagen für den vom Empfänger bestätigten Wert der Zuwendung 
ergeben. 
 
§ 52 Gemeinnützige Zwecke 
(1) 1 Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die 
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.  
2 Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die 
Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder 
zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen 
oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann.  
3 Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt. 
 
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen:  

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung;  
2. die Förderung der Religion; 
3. die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen 
Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67, und von Tierseuchen; 
4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe; 
 

5. die Förderung von Kunst und Kultur; 
 
6. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; 
 



7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe; 
 
8. die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, 
des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes; 
 
9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich 
anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege ( § 23 der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen 
und Anstalten; 
 
10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, 
Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, 
Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für 
Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und 
Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste; 
 
11. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr; 
 
12. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der 
Unfallverhütung; 
 
13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und 
des Völkerverständigungsgedankens;  
 
14. die Förderung des Tierschutzes; 
 
15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit; 
 
16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz; 
 
17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene;  
 
18. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;  
 
19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;  
 
20. die Förderung der Kriminalprävention;  
 
21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);  
 
22. die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde; 
 
23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen 
Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- 
und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports; 
 
24. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen 
staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt 
sind; 
 
25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Zwecke. 

² Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber die 
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend 
selbstlos gefördert wird, kann dieser Zweck für gemeinnützig erklärt werden. 3 Die 
obersten Finanzbehörden der Länder haben jeweils eine Finanzbehörde im Sinne des 
Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die für Entscheidungen nach Satz 2 
zuständig ist. 


